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Förderrichtlinie
weitere fachärztliche Weiterbildung

Die in der Bundesvereinbarung gemäß 5 75a SGB V in der Fassung vom 23. September 2024,

einschließlich der Anlage l- der Bundesvereinbarung, festgelegten Förderkriterien bilden die

Grundlage der Förderung. Aufgrund der Begrenzung der Förderstellen nutzt die KVMV durch diese

Richtlinie die in 5 3 der Anlage L gegebene Möglichkeit, ergänzende Vorschriften zur Umsetzung und

Einhaltung der vertraglichen Bestimmung zu erlassen.

S 1 Förderung fachärztlicher Weiterbildungen

(1) Wird für mehrere Facharztgruppen eine Förderfähigkeit festgestellt, kann die Vergabe
vorhandener Förderkontingente quotiert werden. Erfolgt eine Quotierung für einzelne Fachgebiete

und werden diese nicht ausgeschöpft, kann auf Kontingente anderer Fachgebiete zurückgegriffen
werden. Das begrenzte Stellenkontingent und die häufige Förderung einzelner Fachgebiete können

dazu führen, dass für selten geförderte Fachgebiete im Verlauf des Jahres keine Förderstellen mehr
zur Verfügung stehen. Um insoweit eine gleichmäßige Verteilung dieser Stellen auf alle förderfähigen
Fachgebiete zu gewährleisten, darf das jeweils gültige Förderstellenkontingent im Umfang von fünf
Vollzeitstellen innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Jahres nicht ausgeschöpft werden.

(2) Die Feststellung der förderungsfähigen Facharztgruppen wird von der KVMV als Anlage zum

Sicherstellungsstatut bekannt gegeben. Nach Bekanntgabe werden die Feststellungen Bestandteil

dieser Förderrichtlinie.

(3) Für den Fall, dass die KVMV, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen

gemeinsam und einheitlich feststellen, dass die Voraussetzungen der Förderfähigkeit einzelner
Facharztgruppen entfallen sind oder dass die für die einzelnen Facharztgruppen festgelegte
Stellenzahl geändert wird, ist diese Feststellung bzw. Neufestlegung bekanntzugeben. Die bis dahin
bereits genehmigten Förderungen können bis zum Ende des genehmigten Zeitraumes weitergeführt
werden.

( ) Für den Fall, dass die festgelegten Förderstellen abgesenkt werden, ist bis zur Erreichung der neu

festgelegten Stellenzahl keine Neubescheidung von Anträgen auf Förderung der Weiterbildung
möglich.

(5) Die Förderungsdauer des Weiterbildungsverhältnisses beträgt grundsätzlich mindestens zwölf
zusammenhängende (Vollzeit)-Monate in einer Weiterbildungspraxis, sofern die Voraussetzungen

hierfür erfüllt sind. Erfolgt die Weiterbildung in der Weiterbildungsstätte über diesen Zeitraum

hinaus, kann vor Ablauf des genehmigten Förderzeitraumes ein Verlängerungsantrag gestellt
werden. Liegt die beantragte Förderdauer unterhalb von zwölf Monaten, müssen die Gründe für die

Verkürzung dargelegt werden. Als Ausnahmen der Unterschreitung kommt insbesondere in Betracht,
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wenn der beantragte Weiterbildungsabschnitt der letzte zu absolvierende Abschnitt ist und eine

spätere Tätigkeit im ambulanten Bereich angestrebt wird.

(6) Die Förderdauer einer fachärztlichen Weiterbildung beträgt höchstens die in der jeweils

geltenden Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern vorgesehene

maxima I a nerke n n u ngsfä hige a m bu la nte Weiterbi ld ungszeit.

$ 2 Förderrahmen

Die Förderung erfolgt für jede besetzte Stelle (Vollzeitäquivalent = ab 40 Std./Wo.). Neben einer

Vollzeitbeschäftigung sind Weiterbildungsverhältnisse in Teilzeit im Umfang von mindestens 75 % (äb

30 Std./Wo.) förderungsfähig, soweit diese von der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer

anerkannt werden. Gefördert werden Weiterbildungsverhältnisse in Teilzeit ausschließlich im

Umfang von 75 % (ab 30 Std./Wo. bis <40 Std./Wo.) oder 100 %(ab 40 Std./Wo). Die Förderung ist

nur für volle Monate möglich (beginnend ab dem 1. Tag und endend mit dem letzten Tag des

jeweiligen Monats).

S 3 Fördervoraussetzungen/Vergabe von Förderstellen

(1) Die für die Weiterbildung weiterer fachärztlicher Fachgruppen zur Verfügung stehenden

Förderstellen werden in der Reihenfolge der vollständig vorliegenden Anträge vergeben. Ein Antrag

gilt dann als vollständig, wenn von den Antragstellern alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt

wurden. Ein Rechtsarrspruch auf eine Förderung oder eine Anschlussförderung besteht nicht.

(2) Die Förderung wird auf schriftlichen Antrag des Weiterbildenden und des Arztes in Weiterbildung
--- -:--r r^- h--:-- ---l J^- r-l^ l^-lur elne welterolloung gema15 9 z gewanr[. lm AnlrdB silru uer DtrE,lllll ullu ud5 Eilutr utr)

Weiterbildungsabschnittes anzugeben. Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn des Weiterbildungs-

abschnittes für den eine Förderung beantragt wird, zu stellen. Eine rückwirkende Förderung für einen

Zeitraum vor Eingang des Antrages auf Förderung der Weiterbildung ist ausgeschlossen. Maßgeblich

ist der Tag, an welchem der Antrag vollständig in der KVMV vorliegt. Eine Förderung kann maximal

sechs Monate im Voraus beantragt werden. Anträge auf Veriängerung einer bestehencien Förcierung

sind frühcstcns drei Monate vor Ablauf des geförderten Zeitraums möglich.

(3) Eine Förderung ist nur möglich, wenn der Arzt in Weiterbildung seinen ambulanten

Weiterbildungsabschnitt bei einem Weiterbilder absolviert, der im selben Fachgebiet

weiterbildungsbefugt und vertragsärztlich tätig ist, welches der Arzt in Weiterbildung anstrebt oder

der Weiterbildungsabschnitt in einem laut Weiterbildungsordnung notwendig (obligat) zt)

absolvierenden Abschnitt stattfindet. Darüber hinaus muss der Arzt in Weiterbildung schriftlich

erklären, dass er nach Beendigung seiner Weiterbildungszeit im vertragsärztlichen Bereich in der

geförderte n Facha rztgruppe in Meckle n bu rg-Vo rpommern tätig sei n möchte.

(4) Je Praxis / MVZ ist nur eine Weiterbildungsstelle pro Jahr förderfähig.

(5) Anträge auf Förderung der Weiterbildung von Arzten, die vor Beginn des beantragten

Weiterbildungsabschnitts noch nicht 24 Monate der Weiterbildung absolviert haben, werden nicht

berücksichtigt.
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(6) Können wegen der Begrenztheit der förderungsfähigen Stellen bei den weiteren fachärztlichen
Weiterbildungen nicht alle Anträge positiv beschieden werden, führt die KVMV ein Auswahlverfahren
durch. Dieses erfolgt gleichförmig nach festgelegten objektiven und sachlichen Kriterien und im
Rahmen einer pflichtgemäßen Ermessensausübung. Die Kriterien sind insbesondere:

- Weiterbildungsstätte (WBS) befindet sich in einem Planungsbereich mit bestehender oder in
absehbarer Zeit drohender Unterversorgung oder in einem Planungsbereich mit festgestelltem
zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf oder mit einem Versorgungsgrad unter 100 Prozent.
- die in der WBO am Krankenhaus abzuleistenden oder ableistbaren Weiterbildungszeiten wurden
bereits vollständig absolviert
- der Arzt in Weiterbildung befindet sich bereits in einem ambulanten Abschnitt und wurde bisher
nicht gefördert

- der Arzt in Weiterbildung möchte in der WBS seinen letzten noch notwendig zu absolvierenden
Weiterbildungsabschnitt ableisten

- Vollzeit vor Teilzeit

- kleine Praxen voi $rOßen Praxen (EP vor BAG/MVZ)

- kleine Praxen mit einem Bewerber mit Nachfolgeoption

(7) Das Auswahlverfahren erfolgt einmal im Quartal; jeweils im Märzluni/September/Dezember

Es wird nur über Förderanträge entschieden, wenn diese vollständig und bis zum

28./29.Februar

31. Mai

31. August

30. November

(Beschlussfassungen für das 2. Q u. 3. Q des jeweiligen Jahres [djJ])
(Beschlussfassungen für 3. Q u.  . Q djJ)

(Beschlussfassungen für 4. Q djJ u. 1 Q des Folgejahres [dFJ])
(Beschlussfassungen für 1. Q dFJ u 2. Q dFJ),

unter der Maßgabe, dass die jährlich zu schließende Vereinbarung mit den Landesverbänden
der KK bereits für das Folgejahr abgeschlossen wurde

im Referat Weiterbildung der KVMV vorliegen, spätestens jedoch L4 Tage vor dem Sitzungstermin

Kann im Dezember eines jeden Jahres, aufgrund der noch fehlenden Vereinbarung mit den
Landeskrankenkassen und Ersatzkassen hinsichtlich der Festlegung, welche grundversorgenden
Fachgruppen jeweils im Folgejahr förderfähig sind, keine Beschlussfassung erfolgen, wird die
Entscheidung auf den nächsten Monat nach erfolgtem Abschluss der Vereinbarung verschoben.

(8) Anträge, die im Rahmen des Vergabeverfahrens, insbesondere wegen der Begrenztheit der
Förderstellen, nicht genehmigt werden können, werden abgelehnt. Eine Warteliste besteht nicht. Es

steht den lnteressenten jedoch frei, sich erneut zu bewerben. Für Arzte in Weiterbildung, die ihre
Weiterbildungszeit nicht bei dem im Arbeitsvertrag genannten Weiterbilder und nicht zu dem

a ngegebenen Zeitpunkt und Stundenumfang a ufnehmen, entfällt die Förderungszusage.

(9) Die Bezuschussung endet bzw. ruht bei Unterbrechung der Weiterbildung, insbesondere aufgrund
von Mutterschutz, Elternzeit und Betreuungszeiten. Dies gilt auch für Krankheitszeiten, die aufgrund
der Dauer der Erkrankung nicht auf die Weiterbildung anrechenbar sind. Fördermittel, die aufgrund
von Unterbrechung bzw. Krankheit nicht in Anspruch genommen werden, stehen zur Neuvergabe für
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andere Weiterbildungsverhältnisse zur Verfügung. Bei Wiedereinstieg können die Fördermittel neu

beantragt werden.

(10) Zur Vermeidung von unbilligen Härten kann der Vorstand der KVMV in besonders gelagerten

Einzelfällen eine abweichende Entscheidung von den Regelungen dieser Richtlinie treffen.

(11) Förderfähig sind nur Weiterbildungsstellen die in nicht spezialisierten Praxen/MVZ durchgeführt

werden. Eine entsprechende Prüfung durch die KVMV erfolgt u.a. auf Basis der Abrechnungsdaten.

(12) Bestehende Genehmigungen bleiben von der Anderung der Richtlinie unberührt.

S 4lnkrafttreten

Diese Richtli tritt ab 01.01.2026 in Kraft.

/,.
Vorsitzende Stellv nder Stellv. Vors er
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